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ausblicke

Schutzgebiete und ihre Bedeutung 
für das UNESCO-Welterbe

Im Jahr 2001 wurde dem Gebiet Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch mit 
Beschluss des Welterbe-Komitees der UNESCO der Titel eines Weltnaturerbes 
verliehen. Diese Auszeichnung anerkennt den aussergewöhnlichen univer
sellen Wert des Gebiets und somit dessen grosse Bedeutung für die Region 
und die Welt. Um die UNESCO-Auszeichnung zu erhalten und zu behalten, 
muss der Schutz des Welterbes langfristig gewährleistet werden. Wie aber 
lassen sich die Natur und die Landschaft des Welterbes wirksam schützen? 
Der Titel eines UNESCO-Welterbes allein bietet noch keinen rechtsverbind-
lichen Schutz. Dieser muss anderweitig gewährleistet werden. Schutzgebiete 
spielen dabei eine zentrale Rolle.

Gesetzliche und raumplanerische Grundlagen 
Die Raumplanung – und damit auch die Pla-
nung und Verwaltung von Schutzgebieten – ist 
in der Schweiz auf die drei Ebenen Bund, Kan-
tone und Gemeinden verteilt. Der Bund hat eine 
grundlegende Gesetzgebungs- und Koordina-
tionsfunktion. Der Schutz von Natur und Land-
schaft ist in der Bundesverfassung (Art. 78) ver-
ankert, und es gibt mehrere nationale Gesetze 
und Verordnungen, die für die Ausscheidung 
von Schutzgebieten relevant sind. Beispiele sind 
das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG), das 
Jagdgesetz (JSG), das Fischereigesetz (BFG), 
das Gewässerschutzgesetz (GSchG), oder das 
Waldgesetz (WaG).

Für die Umsetzung des Natur- und Landschafts-
schutzes sind die Kantone zuständig. Sie wei-
sen die nationalen sowie eigene kantonale 
Schutzgebiete in ihren kantonalen Richtplänen 
aus, die für Bund, Kantone und Gemeinden ver-
bindlich sind, und verwalten diese Gebiete ent-

sprechend. Darüber hinaus nehmen die Kantone 
in den kantonalen Richtplänen die Gemeinden in 
die Pflicht. Im Kanton Bern verlangt der Richt-
plan, dass bei der Prüfung und Genehmigung 
von kommunalen und regionalen Planungen die 
Interessen und Zielsetzungen der Welterbestät-
te angemessen berücksichtigt werden. Im Kan-
ton Wallis verlangt der Richtplan, dass die Ge-
meinden den Schutz des aussergewöhnlichen 
universellen Wertes des UNESCO-Welterbes 
über kommunale Raumplanungsinstrumente 
gewährleisten.

Auf Gemeindeebene ist das wichtigste Raum-
planungsinstrument die kommunale Nutzungs-
planung. Diese legt unter anderem auch die 
Perimeter für Landschaftsschutzzonen, Natur-
schutzzonen, Naturobjekte und Uferschutz-
zonen fest, die für Landbesitzende verbindlich 
sind. Die genauen Regelungen für die jeweiligen 
Zonen sind in den kommunalen Baureglemen-
ten festgelegt. 

•	 Schutzgebiete sind ein wichtiges Instru
ment, um den Schutz von Natur und Land-
schaft im UNESCO-Welterbe zu gewähr-
leisten. 

•	 Es gibt nationale, kantonale und kommu-
nale Schutzgebiete. Der Bund hat eine 
Gesetzgebungs- und Koordinationsfunk-
tion. Die Kantone sind für die Umsetzung 
verantwortlich. Die Gemeinden verankern 
die Gebietsperimeter und die zugehörigen 
Nutzungsbestimmungen in der kommuna-
len Nutzungsplanung.

•	 Insgesamt sind beinahe 97 % des UNESCO-
Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau-
Aletsch durch ein oder mehrere sich überla-
gernde Schutzgebiete geschützt. Durch die 
Regulierung unterschiedlicher Aktivitäten 
tragen Schutzgebiete auf unterschiedliche 
Weise zum Schutz des Welterbes bei.

•	 Die Wirkung von Schutzgebieten nachzu-
weisen ist schwierig. Studien legen aber 
nahe, dass die Schutzgebiete im Welt-
erbe-Gebiet in Bezug auf Natur- und Land-
schaftsschutz wirksam sind.

•	 Heute gilt es vor allem, die Wirksamkeit be-
stehender Schutzgebiete weiter zu verbes-
sern. Dazu müssen die nötigen Ressourcen 
gesichert, die beteiligten Akteure besser 
vernetzt und die Balance zwischen Schutz 
und Nutzung gewahrt werden.
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Abbildung 1: Schutzgebiete im UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch.

Box 1: UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen 
Jungfrau-Aletsch
Das UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen 
Jungfrau-Aletsch wurde 2001 in die Liste der 
UNESCO-Welterbestätten aufgenommen 
und umfasst einzigartige Natur- und Kultur-
landschaften. Es ist das erste und grösste 
Weltnaturerbe der Alpen. Mit einer Fläche 
von 824 km2 umfasst es nahezu die gesam-
ten Berner Hochalpen auf dem Gebiet der 
Kantone Bern und Wallis. Rund 90 % der Flä-
che des Welterbes sind mit Felsen und Eis 
bedeckt. Ausserdem beherbergt das Gebiet 
die grösste zusammenhängende Eisfläche 
der Alpen mit seinem Herzstück: dem Gros-
sen Aletschgletscher. 
Es wird zwischen Welterbe-Gebiet und Welt-
erbe-Region unterschieden. Das Welterbe-
Gebiet ist der von der UNESCO ausgezeich-
nete Perimeter. Die Welterbe-Region besteht 
aus dem gesamten Gemeindegebiet der 23 
Standortgemeinden.

Box 2: Welterbekriterien
Damit eine Stätte in die Welterbeliste auf-
genommen wird, müssen Bedingungen der 
Unversehrtheit und Echtheit sowie der Ge-
währleistung von Schutz und Management 
erfüllt sein. Zudem muss mindestens eines 
von den insgesamt zehn UNESCO-Welterbe-
Kriterien erfüllt sein. 
Das UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen 
Jungrau-Aletsch erfüllt drei Kriterien:
• Aussergewöhnliche Naturschönheit und 

ästhetische Bedeutung 
• Aussergewöhnliches Beispiel fortdauern-

der geologischer Prozesse und bedeutende 
geomorphologische oder physiografische 
Merkmale

• Aussergewöhnliches Beispiel in Gang be-
findlicher ökologischer und biologischer 
Prozesse 

Grundsätzlich gilt es, den aussergewöhnli-
chen universellen Wert eines UNESCO-Welt-
erbes zu erhalten.
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Abbildung 2: Beispiele von Piktogrammen  
für Angebote, Gebote und Verbote in  
Schweizer Schutzgebieten (Quelle: Schweizer 
Schutzgebiete – Markierungshandbuch6).

Beispiele Angebote

Beispiele Gebote

Beispiele Verbote

Feuerstelle Picknickplatz Infostelle Aussichtspunkt

Zutritt 
verboten

Hunde 
verboten

Wege 
verlassen 
verboten

Abfall 
wegwerfen 
verboten

Hunde an
die Leine

Auf dem 
Wanderweg 
bleiben

Auf der Schnee 
schuhroute 
bleiben

Auf der Ski- 
tourenroute 
bleiben

Schutzgebiete mit unterschiedlichen Zielen
«Schutzgebiet» ist ein breit gefasster Begriff. 
Vereinfacht kann man darunter klar abgegrenz-
te Gebiete verstehen, die durch rechtliche und 
andere Mittel festgelegt werden und dazu be-
stimmt sind, einen langfristigen Schutz zu ge-
währen.1 Insgesamt sind beinahe 97 % des 
UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau-
Aletsch durch ein oder mehrere sich überlagern-
de Schutzgebiete geschützt. Lediglich das Ge-
biet um den Tellingletscher, das Tennbachhorn 
und die Chrindelspitza im Lötschental sowie ei-
nige weitere kleinere Gebiete (u. a. Oeschischaf-
berg ob Kandersteg) haben keinerlei Schutzsta-
tus (s. Abbildung 1). 

Relevante und wichtige Schutzgebiete im Welt-
erbe sind unter anderem die Gebiete, die Teil 
des Bundesinventars der Landschaften und 
Naturdenkmäler (BLN) sind, sowie die Biotope 
von nationaler Bedeutung, die Gebiete der Ver-
ordnung über die Abgeltung von Einbussen 
bei der Wasserkraftnutzung (VAEW), die eidge-
nössischen Jagdbanngebiete, die kantonalen 
Wildschutzgebiete, die Wildruhezonen und die 
kantonalen Schutzgebiete (s. Tabelle 1). Die 
Vielzahl der unterschiedlichen und sich teils 
überlagernden Schutzgebiete macht es schwie-
rig, einen Überblick über die unterschiedlichen 
Ziele, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten 
und die geltenden Regeln zu erhalten.2 

Durch die Regulierung unterschiedlicher Aktivi-
täten tragen Schutzgebiete auf unterschiedliche 

Weise zum Erhalt von Natur und Landschaft 
bei. In den meisten Schutzgebieten sind zum 
Beispiel Bautätigkeiten (etwa das Erstellen von 
Gebäuden, Strassen oder Stromleitungen) über 
die allgemein geltenden Gesetze und Verordnun-
gen hinaus zusätzlich reguliert. Von besonderer 
Bedeutung für das UNESCO-Welterbe Schweizer 
Alpen Jungfrau-Aletsch ist diesbezüglich das 
BLN. Es deckt 94 % des gesamten Welterbe-
Gebiets ab, weshalb Bauvorhaben hier sorgfältig 
geprüft werden müssen. Ausserhalb der Bau-
zonen oder bei Auswirkungen auf die Schutzziele 
werden sie nur in Spezialfällen bewilligt. 

Auch die Bewirtschaftung von Land ist in mehre-
ren Schutzgebietstypen speziell reguliert. Wald-
reservate beispielsweise sind auf Dauer ange-
legte Vorrangflächen für die ökologische und 
biologische Vielfalt im Wald und verlangen des-
halb eine besondere Bewirtschaftung. In Son-
derwaldreservaten sind Eingriffe nur zugunsten 
des Naturschutzes und die Holznutzung nur 
beschränkt möglich. In Naturwaldreservaten ist 
die Holznutzung ganz ausgeschlossen.

Der Zugang oder die Nutzung für Freizeitakti-
vitäten ist in wenigen spezifischen Schutzge-
bietstypen reguliert. Beispiele sind die eidge-
nössischen Jagdbanngebiete: Hier sind Hunde 
an der Leine zu führen. Das freie Zelten und 
Campieren, das Drohnenfliegen und das Skifah-
ren ausserhalb von markierten Pisten, Routen 
und Loipen sind verboten, und oft gilt ein saiso-
nales oder sogar ganzjähriges Weggebot.



Tabelle 1: Übersicht über die Schutzgebietskategorien und ihre wichtigsten Schutzziele und Schutzmassnahmen.

Abbildung 3: Beispiel einer Hinweistafel zum 
Aletschwald (Foto: R. Bär).

Schutzgebietskategorie Wichtigste Schutzziele Wichtigste Schutzmassnahmen

Abgeltung von Einbussen 
der Wasserkraftnutzung 
(VAEW)

Schutz der Natur und Landschaft vor 
Wasserkraftnutzung und deren negativen 
Folgen.

Vertraglich geregelte finanzielle Entschädigung von Einbussen in der 
Wasserkraftnutzung, die ein Gemeinwesen infolge Erhaltung und Unterschutz-
stellung einer schützenswerten Landschaft erleidet.

Biotope von nationaler 
Bedeutung (Auen, Moore, 
Trockenstandorte)

Erhaltung der biologischen Vielfalt in besonders 
wertvollen Lebensräumen.

Verbot von Zerstörung oder Beeinträchtigung; Renaturierung und Pflege; 
Monitoring der Artenvielfalt; finanzielle Abgeltung von Nutzungsverzicht 
und Pflegemassnahmen für Landwirtinnen und Landwirte.

Bundesinventar der 
Landschaften und 
Naturdenkmäler (BLN)

Erhaltung der landschaftlichen Vielfalt, 
Schönheit und Eigenart; Schutz vor Zersiedlung.

Bau- und Nutzungsbeschränkungen; Erhaltung traditioneller 
Nutzungsformen; Koordination von Raumnutzungsplänen; finanzielle 
Anreize für schonende Bewirtschaftung.

Eidgenössische 
Jagdbanngebiete

Schutz bedrohter oder störungsempfindlicher 
Wildtierarten durch absolute Ruhe.

Ganzjähriges oder saisonales Weggebot; Verbot von Jagd und Störungen; 
Monitoring der Tierbestände.

Kantonale 
Schutzgebiete

Erhaltung regional typischer Ökosysteme, 
Arten und/oder Landschaften.

Nutzungsbeschränkungen wie Hundeleinenpflicht oder Weggebot; 
finanzielle Förderung von Pflegemassnahmen; Information und 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

Kantonale 
Wildschutzgebiete

Schutz und Förderung von Wildtierpopulationen 
und ihren Lebensräumen.

Regulierung der Bejagung; Habitataufwertung; Beschränkung von 
Freizeitaktivitäten in sensiblen Zonen.

Moorlandschaften von 
nationaler Bedeutung

Erhaltung und Wiederherstellung von Moor
ökosystemen als Hotspots der Biodiversität 
und CO₂-Speicher; Erhaltung der Landschaften.

Verbot von Entwässerung und Torfabbau; Renaturierung durch Wieder
vernässung; extensive Bewirtschaftung; finanzielle Abgeltung von Nutzungs-
verzicht und Pflegemassnahmen für Landwirtinnen und Landwirte.

Naturwaldreservate Erhaltung der natürlichen Waldentwicklung ohne 
menschliche Eingriffe.

Verbot von Holznutzung und forstlichen Massnahmen; Monitoring der 
natürlichen Prozesse; Verbot von Bautätigkeiten.

Sonderwaldreservate Förderung seltener Arten und Lebensräume 
durch gezielte Pflege.

Gezielte forstliche Eingriffe (z.B. Auflichten); Verbot von nicht-naturschutz
konformen Nutzungen; vertragliche Sicherung der Massnahmen.

Wildruhezonen 
(rechtsverbindlich)

Vermeidung von Wildtier-Störungen besonders 
im Winter und während der Setz- und Brutzeit.

Zeitlich und räumlich begrenzte Betretungsverbote; Markierung und 
Informationstafeln; Koordination mit Tourismus und Alpinismus.

Box 3: Signalisierung in Naturschutz
gebieten
Naturschutzgebiete in der Schweiz werden 
nach einem einheitlichen System markiert. 
Die grünen Tafeln mit Piktogrammen machen 
auf den besonderen Wert dieser Gebiete auf-
merksam. Die wichtigsten Schutzgebiete – 
wie zum Beispiel der Aletschwald – sind so 
ausgeschildert. Auf den Tafeln zeigen Pikto-
gramme auf einen Blick die jeweils vorhande-
nen Angebote, Gebote und Verbote (s. Abbil-
dung 2). Ergänzend gibt es Tafeln, die weitere 
Hinweise und Informationen zum jeweiligen 
Gebiet vermitteln (s. Abbildung 3).

Schutzgebiete bedeuten aber nicht nur Re-
geln und Verbote. In vielen Fällen sind sie eine 
wichtige Grundlage für die Finanzierung und 
Umsetzung von Aufwertungs- und Erhaltungs-
massnahmen. Darüber hinaus spielt der Schutz 
von Natur und Landschaft auch für den Touris-
mus und die Naherholung eine zentrale Rolle. 
Schutzgebiete wie jene des BLN oder UNESCO-
Welterbestätten werden gezielt touristisch 
vermarktet. Freizeitnutzung ist dort nicht nur 
erlaubt, sondern teilweise sogar erwünscht – 
vorausgesetzt, sie steht im Einklang mit den 
Schutzzielen und erfolgt naturverträglich.

Wirksamkeit von Schutzgebieten
Leider gibt es keine spezifischen Studien 
über die Schutzwirkung der Schutzgebiete im 
UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-
Aletsch. Nationale Studien können uns aber 
Hinweise darauf geben, wie wirksam sie in Be-
zug auf Natur- und Landschaftsschutz sind.

Studien zeigen: Schutzgebiete können zum Er-
halt der Artenvielfalt und der Ökosysteme bei-
tragen, stoppen deren Rückgang aber nicht.2 In 
vielen Schutzgebieten sind Ökosysteme (z. B. 
Trockenwiesen, Moore) und Arten erhalten ge-
blieben, die in ungeschützten, ehemals vergleich-
baren Gebieten verschwunden sind. Die Schutz-
gebiete erfüllen damit ihren Zweck und sind ein 
wirksames und wichtiges Mittel für den Schutz 
ökologisch wertvoller Flächen und der dort le-
benden Arten.3 Das bedeutet aber nicht, dass der 
Schutz ausreichend ist. In Biotopen von nationa-
ler Bedeutung werden Hochmoore oft trockener, 
schattiger und nährstoffreicher, in Trockenwie-
sen wachsen vermehrt Büsche und Bäume und 

in Amphibienlaichgebieten gibt es tendenziell 
weniger Frösche und Kröten.4 Gründe dafür sind 
ein Mangel an geeigneten Lebensräumen und 
die unzureichende Vernetzung der vorhandenen 
Lebensräume sowie eine ungenügende Koordi-
nation der Schutz- und Fördermassnahmen und 
fehlende finanzielle und personelle Ressourcen 
für ihre Umsetzung und Kontrolle.

Die Wirkung von Schutzgebieten in Bezug auf 
den Schutz von Landschaften ist schwieriger 
zu belegen. Zwar zeigt das Monitoring-Pro-
gramm «Landschaftsbeobachtung Schweiz», 
dass die Zersiedelung in BLN-Gebieten weniger 
stark ausgeprägt ist als im Landesdurchschnitt. 
Für das UNESCO-Welterbe, das fast vollstän-
dig ausserhalb des Siedlungsgebiets liegt, ist 
dieses Kriterium jedoch wenig relevant. Bei 
vielen anderen Indikatoren des Monitoring-Pro-
gramms lässt sich die Schutzwirkung nicht ein-
deutig nachweisen. Zudem ist in BLN-Gebieten 
theoretisch eine Interessenabwägung möglich: 
Schwerwiegende Beeinträchtigungen sind zu-
lässig, wenn sie sich durch ein Interesse von 
nationaler Bedeutung rechtfertigen lassen, das 
gewichtiger ist als das Interesse am Natur- und 
Landschaftsschutz. 

Die Möglichkeit einer Interessensabwägung 
erklärt auch die Existenz der VAEW-Verträge, 
zum Beispiel für die Gebiete Bietschtal, Jolital, 
Baltschiedertal, Gredetschtal und Oberaletsch. 
Durch diese Verträge verzichten der Kanton und 
die betroffenen Gemeinden auf die Nutzung von 
Wasserkraft, verpflichten sich zum Erhalt und 
Schutz von Natur und Landschaft und werden 
dafür finanziell entschädigt. Wäre der Schutz 



DAS UNESCO-WELTERBE  
SCHWEIZER ALPEN 
JUNGFRAU-ALETSCH

Die Region des UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen 
Jungfrau-Aletsch umfasst nicht nur eine atembe-
raubende Hochgebirgslandschaft mit Gletschern, 
vielfältigen geologischen Formen und einem breiten 
Spektrum von Habitaten, sondern auch eine vielfäl-
tige Kulturlandschaft. Diese einzigartige Kombina-
tion ist aus Sicht der einheimischen Bevölkerung, der 
kantonalen und nationalen Akteure und der UNESCO 
würdig, für kommende Generationen geschützt und 
erhalten zu werden. Um die Veränderungen des  Ge-
biets und die Gefährdung seiner Werte und Funktio-
nen zu erfassen, werden im Rahmen einer Gebiets-
überwachung unterschiedliche Aspekte aus Umwelt 
und Gesellschaft und deren Entwicklung regelmässig 
mittels Indikatoren überprüft und bewertet. Basierend 
darauf können Massnahmen zum Erhalt der Werte 
der Region erarbeitet werden. Die vorliegende Bro-
schüre ist Teil der Serie «Einblicke – Ausblicke», die 
einmal pro Jahr über interessante Entwicklungen in 
der Welterbe- Region informiert.
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Abbildung 4: Das grösste Naturschutzgebiet 
des Kantons Bern liegt im Grimselgebiet.  
(Foto: R. Schmid)

durch das BLN genügend, wären die für den 
Bund teuren VAEW-Verträge nicht notwendig. 

Doch unabhängig davon, wie einfach oder 
schwer sich die Wirkung von Schutzgebieten 
messen lässt: Sie ist nicht zu unterschätzen. 
Allein die Ausweisung eines Gebiets als schüt-
zenswert kann das Bewusstsein für Natur- und 
Landschaftswerte bei der lokalen Bevölkerung, 
bei Besuchenden und bei Entscheidungstragen-
den stärken und so zu einem besseren Schutz 
durch entsprechende politische Entscheide, 
Raumplanungen, Bewirtschaftungsarten oder 
individuelle Verhaltensweisen in der Natur bei-
tragen. 

Ausblick 
Die Schutzwürdigkeit des UNESCO-Welterbes 
Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch ist unbe-
stritten – doch der Erhalt seines ausserge-

wöhnlichen universellen Wertes erfordert mehr 
als nur die formale Ausweisung von Schutz-
gebieten. Da 97 % des Gebiets bereits unter 
Schutz stehen, geht es heute weniger um die 
Ausscheidung neuer Schutzgebiete, sondern 
vor allem um die Verbesserung der Wirksam-
keit bestehender Schutzgebiete. Der Fokus 
verschiebt sich von einer reinen Ergänzung des 
Schutzgebietsnetzes hin zu einer konsequen-
ten Gewährleistung seiner Funktionsfähigkeit. 
Die Herausforderungen der kommenden Jahre 
liegen daher in der Sicherung der notwendigen 
Ressourcen, der verbesserten Vernetzung, 
Koordination und Zusammenarbeit aller Betei-
ligten sowie der kontinuierlichen Überprüfung 
der Schutzwirkung.

Ein zentraler Aspekt wird sein, die Balance 
zwischen Schutz und Nutzung zu wahren. Das 
Welterbe lebt nicht nur von seiner Unberührt-
heit, sondern auch von seiner naturverträg-
lichen Erlebbarkeit – sei es für Einheimische, 
Besuchende, Naturbegeisterte oder Forschen-
de. Eine kontrollierte und rücksichtsvolle Nut-
zung ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, 
solange sie im Einklang mit den Schutzzielen 
steht. Dies erfordert jedoch klare Regeln und 
eine stete Sensibilisierung aller Beteiligten (s. 
Box 3). Ein ausgewogenes Zusammenspiel 
von Nutzen und Schutz schafft so die Voraus-
setzung, dass die Schutzbestimmungen in den 
Schutzgebieten akzeptiert und eingehalten 
werden und der universelle Wert des UNESCO-
Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch 
nicht nur erhalten, sondern auch in Zukunft er-
lebt werden kann.


